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Wer bewahrt die E-Partizipation vor 
falschen Maßstäben? – 

Eine Replik
Oliver Märker/Josef Wehner

Bürgerbeteiligungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene 
werden zunehmend auch elektronisch durchgeführt. So werden Be-
tei ligungsangebote auf der kommunalen Ebene etwa im Rahmen von 
Projekten der Stadtplanung, der Stadtentwicklungsplanung, oder der 
Ver kehrsplanung „digitalisiert“, das heißt, sie werden nicht mehr nur 
vor Ort durchgeführt – zum Beispiel in Form moderierter Bürgerforen 
–, sondern durch zusätzliche elektronische Formen der Beteiligung er-
gänzt oder komplett ins Netz verlagert und in Form ausschließlich on-
line-moderierter Dialoge realisiert. 
Es ist daher richtig und wichtig über Funktionen und Nutzen dieser 
„elektrifizierten“ Bürgerbeteiligungsverfahren zu reflektieren. Das ist 
nicht nur von theoretischem Interesse, sondern auch von praktischer 
Relevanz, insbesondere dann, wenn Beiträge wie der von Jens Weiß in 
der VM 6/2013 mit dramatisch anmutenden Titeln wie „Wer rettet die 
Demokratie von der E-Par tizipation?“1 überschrieben werden. Da fragt 
man sich: Ist Gefahr im Verzug? Sind Verwaltungsmitarbeiter oder ex-
terne Berater – die Autoren dieses Beitrags eingeschlossen –, die in 
bzw. für Kommunen oder Ministerin epartizipative Verfahren konzep-
tionieren und realisieren, etwa an einer Demontage der Demokratie 
beteiligt? Es lohnt sich daher am Beispiel des Beitrages von Jens Weiß 
einmal genauer hinzuschauen, vor welchem demokratietheoreti-
schen Hintergrund und (überwiegend negativer) Zuschreibungen die 
Reflektion und Einordnung elektronischer Partizipationsverfahren 
stattfinden, welche Fragen gestellt, und welche Eigenschaften diesen 
Verfahren (daher) zu- oder abgesprochen werden. 
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One man, one vote?
Der Autor Weiß macht in seinem Beitrag 
gleich zu Beginn deutlich, dass er seine 
Fragen und Antworten zu den Grenzen 
der E-Partizipation auf einen „[...] ega-
litären Begriff von Demokratie, für den 

1   Weiß (2013).
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»Bürgerbeteiligung hat seit jeher – lange vor 
ihrer Elektrifizierung –  wenig  mit  Wahlen  
oder  Entscheiden und mit dem Prinzip  ‚one  
man,  one vote‘  zu  tun, im Vordergrund  
steht der informierte  und  fachliche 
Austausch zu Fachfragen mit Bürgerinnen 
und  Bürgern.«
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die Gleichheit der Individuen zentral ist“ 
bezieht. Und diese Gleichheit kommt in 
seinen Augen, „[...] in dem normativen 
Prinzip ‚one man, one vote‘ zum Aus-
druck, das, unabhängig von allen weiteren 
Eigenschaften, Individuen, den gleichen 
Einfluss auf kollektive Entscheidungen 
sichern soll.“2 Er betrachtet damit E-Par-
tizipation vor dem Hintergrund repräsen-
tativer, direkter oder auch plebiszitärer 
Demokratiemodelle, also in Bezug und 
im Vergleich zu Formen, in denen durch 
Wahlverfahren indirekt (vermittelt über 
gewählte Abgeordnete) oder direkt via 

Entscheiden über Fachfragen entschieden 
wird, Verfahren also, die durch eine breite 
und repräsentative „One-Man-One-Vote-
Beteiligung“ gekennzeichnet oder (in der 
Theorie) zumindest auf diese angewiesen 
sind. Aus unserer Sicht nimmt er damit 
eine überraschend bürgerbeteiligungsferne 
Perspektive ein, auch wenn er damit auf-
seiten der Kritiker elektronischer Bürger-
beteiligungen nicht alleine steht.3 Denn im 
Kern ist und bleibt E-Partizipation Bür-
gerbeteiligung. Und Bürgerbeteiligung hat 
seit jeher – lange vor ihrer Elektrifizierung 
– wenig mit Wahlen oder Entscheiden 
und mit dem Prinzip „one wo/man, one 
vote“ zu tun. Denn im Vordergrund ste-
hen hier nicht repräsentativ ermittelte Ja-

Nein-Entscheidungen, sondern vielmehr 
der (möglichst) informierte und fachliche 
Austausch zu Fachfragen mit Bürgerinnen 
und Bürgern. Bürgerbeteiligungsangebo-
te nutzen daher keine Wahlverfahren. Sie 
sind stattdessen Bausteine eines komple-
xen und in der Regel langwierigen poli-
tisch-administrativen und korporatistisch 
geprägten Planungs- und Aushandlungs-
prozesses zur Entscheidungsvorbereitung. 
Sie dienen, neben vielen anderen Quellen, 
wie etwa interne Expertisen oder extern 
vergebene Gutachten, der fachlichen In-
formationsermittlung und – im späteren 

Verlauf des Planungsprozess – der Aus-
wirkungsanalyse von Planungsalternati-
ven. Auch elektronisch unterstützte oder 
rein elektronisch geführte Beteiligungs-
verfahren dienen eben diesen Zwecken. 
Wenn zum Beispiel die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt mittels 
einer moderierten Online-Konsultation 
nach gefährlichen Kreuzungen und Ein-
mündungen in Berlin fragt, dann dient 
diese – neben den objektiven Unfallstatis-
tiken – der zusätzlichen Informationser-
hebung, der Ermittlung subjektiv wahrge-
nommener Gefahrenpunkte, die ebenfalls 
in zukünftigen Planungen zur Entschär-
fung verkehrlicher Konfliktschwerpunk-
te berücksichtigt werden können.4 Oder 

wenn die Stadt Ludwigshafen am Rhein 
in ihrem Beteiligungsverfahren „Abriss 
der Hochstraße Nord ...und was kommt 
danach?“ die Öffentlichkeit (u.a.) via mo-
derierter Bürgerforen, schriftlicher Befra-
gung und online-moderierter Themenfo-
ren umfassend über vier, im Rahmen eines 
zuvor stattgefundenen Fachplanungspro-
zesses entwickelte, alternative Straßenva-
rianten informiert und sie – vor der Ent-
scheidungsfindung für eine Vorzugsvari-
ante durch die Politik – dazu auffordert, 
die Vor- und Nachteile der erarbeiteten 
Straßenvarianten etwa mit Blick auf Bau-
zeiten, Kosten, Stadtentwicklung oder 
Verkehr zu diskutieren und zu bewerten, 
dann dient auch diese (in diesem Falle: 
medienübergreifende) Bürgerbeteiligung 
der zusätzlichen Auswirkungserhebung 
und die Ergebnisse als zusätzlicher Bera-
tungsinput für den sich anschließenden 
politisch-administrativen Entscheidungs-
prozess.5 Am Ende dieser durchweg nicht-
repräsentativ geführten klassischen, elekt-
ronischen oder medienübergreifenden Be-
teiligungs- und An hörungsprozesse stehen 
immer die Entscheidungen der – zumin-
dest in der Theorie – durch Wahlen reprä-
sentativ zusammengesetzten politischen 
Gremien, die durch Rede und Gegenrede 
eine Entscheidung im Sinne des durch sie 
repräsentierten Gemeinwesens herbeifüh-
ren (können). 

Bürgerbeteiligungen sind keine 
Wahlverfahren

Dass die neuen, elektronisch unterstütz-
ten Bürgerbeteiligungen trotzdem in die 
Nähe von Wahlverfahren gerückt werden, 
hängt möglicherweise mit der ihnen inne-
wohnenden „Statistifizierung“ zusammen, 
also der laufenden Erfassung und Zäh-
lung von Beteiligungsaktivitäten auf den 
Plattformen, die gerne genutzt werden, 
um Beteiligungsquoten oder Rankings zu 
errechnen und ins Verhältnis zu Zahlen – 
etwa zu Wahlbeteiligungen – zu setzen.6 

2   Vgl. ebd. S. 284.

3   Vgl. auch Eisel (2011).

4   Vgl. http://leises.berlin.de (18. Februar 2014): 
mehr als 9.000 schriftliche Hinweise zu 
Gefahrenpunkten gingen während der Online-
Phase vom 12. November bis 10. Dezember 2013 
ein.

5  Vgl. http://www.ludwigshafen-diskutiert.de (18. 
Februar 2014).

basierenden) Aktivitäten, „in eine übersichtliche, 
numerisch organisierte“ (S. 320) und damit für 
weitere Handlungen anschlussfähige Ordnung zu 
übersetzen. Dadurch laufen diese Verfahren aber 
immer auch in Gefahr, direkt mit Ergebnissen 
von „One-Vote-One-Man-Verfahren“ wie Wahlen, 
Bürgerentscheiden oder Instrumenten der 
Marktforschung (Umfragen) gesetzt zu werden; 
vgl. dazu auch Märker und Wehner (2013).

6 Mämecke und Wehner (2014) zeigen auf, „[...] 
dass die Entstehung moderner Verwaltungen 
und Demokratien von Anfang an eng ver-
knüpft war mit Verfahren der statistischen 
Erfassung und Analyse der Meinungen von 
Staatsangehörigen“ (S. 319f.), und dass elektro-
nisch geführte Beteiligungsverfahren an diese 
„Vorläuferentwicklung“ anschließen, indem ver-
sucht wird, die dort stattfindenden, unübersicht-
lichen (sprich: vorwiegend auf qualitativen Daten 
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Dennoch: Die Funktion von Bürgerbetei-
ligung und damit auch elektronischer Par-
tizipationsangebote ist aus unserer Sicht 
vor dem Hintergrund der oben skizzierten 
Funktionen adäquater mittels partizipa-
tiver oder deliberativer Demokratiemo-
delle interpretier- und diskutierbar, also 
solchen Modellen, die eine Einflussnahme 
durch die Bürgerschaft durch öffentliche, 
frei zugängliche und (idealerweise) durch 
Argumentation7 geprägte Beratungen im 
Vorfeld von Entscheidungen in den Mit-
telpunkt stellen, die nicht Gegenstand 
von (im Prinzip repräsentativer) Wahlen 
sind. So gesehen liegt den von Jens Weiß 
in seinem Beitrag „Wer rettet die Demo-
kratie vor der E-Partizipation?“8 ins Feld 
geführten Fragen „Hilft E-Partizipation 
gegen ‚Politikverdrossenheit‘?“, „Verbes-
sert E-Partizipation die Qualität der De-
mokratie?“ und „Wer integriert die Viel-
falt der Meinungen?“ ein problematisches 
Beteiligungsverständnis zugrunde. Die 
Leitannahmen und methodischen Fest-
legungen vieler E-Partizipation-Projekte 
werden damit jedenfalls nicht angemessen 
erfasst. Wir nehmen an, dass ganz ande-
re (kritische) Fragen relevant sind, die an 
elektronisch unterstützte (medienübergrei-
fende Partizipation) oder gänzlich online 
durchgeführte Verfahren (E-Partizipation) 
gestellt werden müssten. Darauf kommen 
wir weiter unten zurück. Vorher wollen 
wir dennoch auf die (drei) Fragen und 
Antworten aus dem Beitrag von Jens Weiß 
eingehen und sie vor dem Hintergrund 
der oben vorgenommen Einordnung dis-
kutieren.

Erste Frage: „Hilft E-Partizipation 
gegen ‚Politikverdrossenheit‘?“

Nein, wenn E-Partizipation die Politik-
verdrossenheit derjenigen Gruppierungen 
„heilen“ soll, die seit jeher als schwer er-
reichbare Zielgruppen gelten. Bürgerbe-
teiligungen, also auch elektronische, sind 
offene, selbstrekrutierende Verfahren.9 Sie 
können daher i.d.R. gar nicht diejenigen 
erreichen, die schwer erreichbar sind. Das 
sollte auch niemand behaupten. Elekt-
ronische Kanäle werden – was nicht nur 
Jens Weiß in seinem Beitrag ausblendet 
– in den meisten Fällen zusätzlich paral-
lel oder mit anderen Formaten „in Reihe 
geschaltet“ genutzt, um eine breitere Be-
teiligung innerhalb der Gruppierungen 
zu erreichen, die politisierbar und auch 

mobilisierbar sind. Verfahren können 
durch elektronische Informations- und 
Beteiligungsangebote nicht nur vergleichs-
weise – mit Blick auf klassische Formate 
wie etwa Bürgerforen – mehr interessierte 
Menschen erreichen;10 sie können sogar 
Asymmetrien sozio-demografischer Betei-
ligungsmerkmale mit Blick auf (parallel) 
angebotene klassische Formate wie etwa 
Bürgerforen oder schriftliche Befragun-
gen ein stückweit ausgleichen.11 Insofern 
leisten epartizipative Verfahren einen 
Beitrag dazu, Bürgerbeteiligung offener 

und zugänglicher zu machen. Inwieweit 
solche Angebote auch eine Reduzierung 
der „Politikverdrossenheit“ innerhalb 
dieser mobilisierten oder mobilisierbaren 
Gruppen bewirken, wird schwer zu ope-
rationalisieren und nachzuweisen sein. 
Wir folgen allerdings der Auffassung von 
Weiß, dass die Beteiligungsbereitschaft 
auch von der politischen Verbindlichkeit 
der Beteiligungsangebote abhängt und 
den Erfahrungen, wie mit Ergebnissen frü-
 herer Angebote umgegangen wurde (Be-
teiligungskultur).12 Allerdings ist dies kein 
spezifisches Problem elektronischer Parti-
zipation oder eines, das durch die „Elek-
trifizierung klassischer Bürgerbeteiligung“ 
entsteht. Stattdessen ist es ein altes Prob-
lem, das seit jeher im Kontext konsultativ 

angelegter Beteiligungsangebote auftreten 
kann, wenn diese nicht nach dem Stand 
der etablierten (medial unterstützten) In-
formations- und Kommunikationsmög-
lichkeiten durchgeführt werden. Wenn 
also durch eine Bürgerbeteiligung „sich 
selbst ausschließende Zielgruppen unter-
privilegierter Milieus“13 erreicht werden 
sollen (weil sie von einer Planung beson-
ders betroffen sind), müssen sie proaktiv 
und zielgruppenspezifisch rekrutiert wer-
den. Auch das wird nicht immer gelingen. 
(E-)Partizipation sollte daher mit Blick 

auf die „Politikverdrossenheit“ nicht 
überfordert werden. Hier sind sicherlich 
dem (elektronischen) Beteiligungsverfah-
ren übergeordnete und umfassendere, 
etwa bildungspolitische Maßnahmen not-
wendig. 

Zweite Frage: „Verbessert 
E-Partizipation die Qualität der 
Demokratie?“

Jens Weiß stellt fest, dass „demokratisch 
‚bessere‘ Ergebnisse“ im Sinne einer bes-
seren Repräsentierung der Bevölkerung 
im Sinne von „one wo/man, one vote“14 
durch elektronische Partizipationsverfah-
ren nicht zu erwarten seien. Er folgert dies 
unter anderem deshalb, weil er zum einen 

»Bürgerbeteiligungen, also  auch  
elektronische,  sind offene, 
selbstrekrutierende Verfahren. Sie können 
daher i.d.R. gar nicht  diejenigen erreichen, 
die schwer erreichbar sind.«

7   Vgl. Rittel (1972a), Rittel (1972b).

8   Vgl. Weiß (2013): 284ff.

9 Verfahren, die auf Zufallsauswahlen basieren, wie 
etwa Planungszellen oder zuweilen Bürgerforen, 
bleiben in unseren Überlegungen hier außen vor; 
vgl. Dienel (1997).

10 So gaben z.B. bei einem medienunterstützten 
Bürgerforum mithilfe eines TED-Systems (auch 
das ist E-Partizipation) der Stadt Ludwigshafen 

51 Prozent der 286 Teilnehmenden an, dass sie die 
parallel angebotene Beteiligungsplattform be-
sucht und nur zwei Prozent den stadtweit verteil-
ten Fragebogen zur Beteiligung genutzt haben – 
vgl. Fußnote 7.

11 Vgl. Klages und Daramus (2007).

12 Vgl. Weiß (2013): 284ff.

13 Vgl. ebd. S.: 284.

14 Vgl. ebd. S.: 285.



festhält, dass „kleine Gruppen mit starken 
Interessen und hinreichenden Ressourcen 
[...] sich real wie virtuell in der Regel re-
lativ gut organisieren, Anhängerinnen und 
Sympathisanten mobilisieren und ihre 
Interessen effektiv vertreten [können]15 
und weil die „ressourcenbezogenen Be-
schränkungen des Zugangs  zu Online-
Verfahren“ sich ebenso verzerrend auf 
Interessensrepräsentation auswirken wie 
seit jeher unterschiedliche Verfügbarkeit 
wirtschaftlicher Ressourcen lobbyistischer 
Strukturen dies tun.16 Abgesehen davon, 
dass Bürgerbeteiligungen sowieso kei-

ne One-Man-One-Vote-Veranstaltungen 
sind, stimmen wir der Diagnose „Interes-
sensrepräsentationsverzerrung“ nur mit 
Blick auf den bereits weiter oben klarge-
stellten Aspekt zu, dass von „Mit-oder-oh-
ne-E-Bürgerbeteiligungen“, die auf Selbs-
trekrutierung der Teilnehmenden setzen, 
kein Rekrutierungspotenzial für beteili-
gungsferne Milieus erwartet werden kann. 
Nicht aber mit Blick auf die interessierten 
und gleichzeitig mobilisierbaren Bürge-
rinnen und Bürger: Denn elektronische 
Beteiligungskanäle verändern Bürgerbetei-
ligung ja gerade dahingehend, dass durch 
sie (immerhin) eine Erweiterung und nicht 
eine Einschränkung der Informations- 
und Beteiligungsmöglichkeiten ausgeht: 
jetzt gibt es nicht mehr nur ausschließlich 

eine oder wenige orts- und zeitrestriktive 
Bürgerversammlungen. Durch die digitale 
Erweiterung – Mobilisierungsfähigkeit des 
Themas und Öffentlichkeitsarbeit voraus-
gesetzt – werden erfahrungsgemäß mehr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. 
mehr Interessensgruppen erreicht und zur 
aktiven Teilnahme gewonnen als über 
klassische „Vor-Ort-zu-einer-Zeit-Forma-
te“, und damit die soziale Selektivität re-
lativ verringert.17 

Durch die „Elektrifizierung“ wird zu-
dem die Wahrscheinlichkeit dahingehend 

erhöht, dass sich nicht nur gut organi-
sierte Akteure zu Wort melden, sondern 
auch Bürgerinnen und Bürger, die für sich 
selbst und ihre Interessen das Wort ergrei-
fen wollen, und Mitglieder von Instituti-
onen sichtbar werden, die nicht nur ihre 
sie repräsentierenden Vertreterinnen und 
Vertreter sprechen lassen wollen. Dabei ist 
es völlig unerheblich, ob auch gut organi-
sierte Gruppierungen elektronische Betei-
ligungsangebote (als zusätzlichen Kanal) 
nutzen. Denn auch elektronische Bürger-
beteiligungen sind (trotz ihres unvermeid-
lichen „Statistifizierungsdrangs“)18 immer 
auch qualitative Verfahren: Argumente 
müssen schon überzeugen können; nur so 
finden sie viele Unterstützer und nur so 
können sie sich weit oben in den Listen 

der Vorschläge und Ideen platzieren. Hin-
zu kommt, dass elektronische Partizipa-
tionsverfahren ein ungewöhnliche hohes 
Maß an Transparenz und Einsehbarkeit 
aufweisen: Einflussnahme läuft hier in der 
Öffentlichkeit ab und nicht wie sonst üb-
lich im Hinterzimmer. Dabei ist unerheb-
lich, dass die Beteiligung in aller Regel an-
onym bzw. pseudonym möglich ist.19 

Schließlich sollte nicht übersehen wer-
den, dass nicht nur Bürgerbeteiligungen 
nicht repräsentativ sind, sondern auch die 
vielen (inter-)nationalen, demokratisch 
nicht autorisierten Politikberatungssyste-
me, von den kaum sichtbaren industrie-
nah operierenden Interessensvertretungen 
ganz zu schweigen, sich jeglichen Reprä-
sentationsansprüchen entziehen. Priddat 
spricht hier von der „Abteilung  2“, also 
von dem der Wahl („Abteilung 1“) nach-
folgenden „[...] Politik und Politikreali-
sierungsprozeß, in dem die Wähler nicht 
mehr vorkommen, außer als potentiel-
le Drohung im Diskurs der öffentlichen 
Meinungsbildungen oder in Form von 
verfassungsrechtlichen undefinierten Inte-
ressensgruppen, die lobbyistischen Einfluß 
auf den Politikprozeß nehmen“20, also 
von einer korporatistischen Struktur, die 
mit „quasi-Parteien“21 arbeitet, über die 
„[...] Subgruppen der Wählergesamtheit“ 
gleichsam in einem zweiten, illegitimen 
Wahlprozeß – in einer Weise Einfluß auf 
die Politik [nehmen], die den nichtor-
ganisierten Wählern völlig verschlossen 
bleibt.“22 So gesehen ließen sich epartizi-
pative Bürgerbeteiligungen als Versuche 
verstehen, eine Beratung der Politik „von 
unten“ zu organisieren, deren Spielregeln 
und Ergebnisse jedoch für die Öffentlich-
keit einsehbar sind. Und so gesehen wird 
durch E-Partizipation viel weniger ein di-
gital divide generiert,23 sondern vielmehr 
ein political divide24 reduziert. Auch die 
Aussage von Jens Weiß, dass „[d]ie The-
men von E-Konsultationen nicht ... die 
der unterprivilegierten Milieus sind“, ist 
zu relativieren. In der Regel werden die 

»Elektronische  Partizipationsverfahren  
weisen ein  ungewöhnliche  hohes Maß  
an Transparenz  und  Einsehbarkeit 
auf: Einflussnahme läuft hier in der 
Öffentlichkeit ab und nicht – wie sonst 
üblich – im Hinterzimmer.«

15 Vgl. ebd. S. 285.

16 Vgl. ebd. S. 285.

17 Das gilt auch für epartizipative Verfahren – wie 
etwa den von Weiß zitierten Kölner Bür ger  haus-
halt – die durch rückgehende Be teili gungs zahlen 
gekennzeichnet sind. Hier sollte nicht vergessen 
werden, dass ein ausschließlich mit Vor-Ort-
Angeboten durchgeführte Bürgerbeteiligung, 
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niemals so viele aktive oder (auch nur) In for ma-
tio nen rezipierende Teil neh mende gewonnen 
hätte, auch nicht in den Durch gängen, die im 
Vergleich zu Vorjahren durch rückgehende Zahlen 
gekennzeichnet sind, im Vergleich zu me dien-
übergreifenden oder rein online durchgeführten 
Verfahren.

18  Vgl. Fußnote 6.

19 Zum Thema Anonymität in der Online-Par ti zi pa-
tion vergleiche Ruesch und Märker (2012).

20 Vgl. Priddat (2005): 3.

21 Vgl. ebd. S. 4.

22 Vgl. ebd. S. 4.

23 Weiß (2013): 284.

24 Vgl. zum Begriff „political divide“ ebd. S. 4.



Themen vom administrativen System im 
Auftrag der Politik vorgegeben oder ent-
stehen im Rahmen des gesetzlich vorge-
schriebenen Verwaltungshandelns. Diese 
Themen – wie etwa das Problem „Finan-
zen“ oder „Lärm“ – haben eine hohe Re-
levanz für die gesamte Bevölkerung, wer-
den als strittig und lösungsoffen erfahren 
und entsprechend kontrovers behandelt.

Dritte Frage: „Wer integriert die 
Vielfalt der Meinungen?
Dass diese Frage von dem Autor gestellt 
wird, wirkt im ersten Moment überra-
schend, denn aufgrund der unterstellten 
Überrepräsentation epartizipativer Ver-
fahren, die nur für Minderheiten zugäng-
lich seien, hätte vermutet werden können, 
dass sich Meinungsvielfalt nicht oder nur 
im geringen Maße im Rahmen elektro-
nischer Verfahren entfalten könne. Dass 
dem nicht so ist, zeigen viele epartizipati-
ve Verfahren, erst recht, wenn sie medien-
übergreifend durchgeführt werden. Und 
sie zeigen es sogar dann, wenn sie explizit 
– was ebenfalls häufig der Fall ist und bis 
hierhin noch unerwähnt blieb – nur auf 

bestimmte Zielgruppen gemünzt sind, also 
auf ausgewählte Wissensträgerinnen und 
Wissensträger: Wie etwa bei der „Online-
Konsultation zur Reform des niedersäch-
sischen Heimrechts“, bei der im Rahmen 
einer Gesetzesnovelle das Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
im Jahr 2008 gezielt nur diejenigen Ak-
teure adressiert wurden, die in der Praxis 
die geplanten Änderungen des Gesetzes 
am ehesten spüren: die Leiterinnen und 
Leiter der Pflege- und Jugendheime auf 
der einen und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Heimaufsichtsbehörden 
auf der anderen Seite.26 

Epartizipative Verfahren sind explizit 
darauf ausgelegt, ein möglichst hetero-
genes Diskussions- und Argumentations-
spektrum zu einem Fachgegenstand zu 
erzeugen. Und es ist gerade nicht so, wie 
Weiß (indirekt) behauptet, dass E-Partizi-
pationen dadurch gekennzeichnet seien, 
dass vor allem junge Generationen „[...] 
in einer nicht überschaubaren Zahl von 
Foren, Blogs, Microblogs etc. [...]“ mit-
einander Interagieren, die „[...] kaum als 
konsensorientierte und demokratisch Dis-

25 Erhebung basiert auf freiwilliger Angabe sozio-
de  mografischer Daten während des Regis trie-
rungs prozesses der jeweiligen Bürger haus halte 
(Prozent (A) = Bezogen auf die Grund gesamtheit 
3.576 bzw. 3.299; Prozent (B) = ohne „ohne An-
ga ben“ (Quelle: Zebralog GmbH & Co. KG). Die 
Ta belle zeigt auch, dass durch die Nutzung elek-
tro nischer Beteiligungskanäle Verwaltungen 
mehr über die sozio-demografische Struktur der 
teil  nehmenden Bürgerinnen und Bürger wissen 
(kön nen) als über klassische Beteiligungsformate. 
Ein Wissen, das es einfacher macht, die gewon-
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Bürgerhaushalte Essen 2010 und 2011 Solingen 2010 und 2012

Altersgruppe Anzahl Prozent (A) Prozent (B) An-
zahl Prozent (A) Prozent (B)

3-14 108 2,6% 3,02% 74 1,9% 2,24%

15-29 888 21,1% 24,83% 619 15,8% 18,76%

30-45 1436 34,1% 40,16% 1260 32,1% 38,19%

46-60 893 21,2% 24,97% 985 25,1% 29,86%

61-75 239 5,7% 6,68% 331 8,4% 10,03%

76-90 10 0,2% 0,28% 26 0,7% 0,79%

über 91 2 0,0% 0,06% 4 0,1% 0,12%

ohne Angabe 636 15,1% - 624 15,9% -

gesamt 4212 100,0% - 3923 100,0% -

abzgl. „ohne Angaben“ 3576 - 100,0% 3299 - 100,0%

Tab. 1: Altersstruktur der registrierten Teilnehmenden Bürgerhaushalte Essen und Solingen25

kurse [erscheinen]“27. Da-
bei sind epartizipative Ver-
fahren gerade dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie über 
einen befristen Zeitraum 
zu einem Thema auf einer 
Plattform durchgeführt 
werden. Sie definieren ei-
nen Raum, der – neben 
anderen Beteiligungskanä-
len vor Ort – einzig und 
alleine bei der Auswertung 
berücksichtigt wird. Und 
in der Regel sind es auch 
nicht die jüngeren Men-
schen, die diese epartizipa-
tiven Dialoge dominieren 
– vgl. dazu am Beispiel der 

Bürgerhaushalte in Essen und Solingen die 
Tabelle 128.

Hinzu kommt, dass Weiß etwas for-
dert,29 was bei Stand-der-Kunst-Bürger-
beteiligung seit jeher dazu gehört: Mo-
deration. Mit dem Unterschied, dass bei 
online-moderierten Verfahren auch die 
Plattform, sprich Faktoren wie die Infor-
mationsstrukturen, Funktionen und Pro-
zesse und Algorithmen wie Anzeige- und 
Zählalgorithmen „mitmoderieren“, wäh-
rend das bei Vor-Ort-Veranstaltungen seit 
jeher der Ablauf und Methoden oder die 
Räumlichkeiten und Möblierung waren.30 
In beiden Fällen – sowohl bei der Prä-
senzveranstaltungen als auch im Netz – 
sind (e-)partizipative Verfahren mit vielen 
konzeptionellen Leitplanken ausgestattet, 
durch die ein Dialog möglichst informiert, 
strukturiert und ergebnisorientiert ablau-
fen soll. Die Rolle der „moderierenden 
Konzeption“ und konkret der sie mit um-
setzenden Moderatorinnen und Modera-
toren sind dabei immer kritisch zu hinter-
fragen, weil sie offensichtlich eine zentrale 
Rolle spielen. Nur: Auch das ist kein ori-
ginär epartizipatives Phänomen, wie Weiß 

nenen qualitativen Informationen in den Ge-
samt prozess – neben vielen weiteren In for ma-
tions  quellen – besser einzuordnen.

26 Trénel und Fitschen (2014): 338-342.

27 Weiß (2013): 285.

28 Zum Thema Jugendbeteiligung und E-Partizipa-
tion vgl. Märker (2010).

29 Weiß (2013): 285, 287.

30 Hier kann nur am Rande erwähnt werden, dass 
hinter diesen „Moderationsleistungen“ mitunter 
kom plexe, die jeweiligen technologischen, me-

thodischen und organisatorischen Festlegungen 
betreffende Abstimmungs- und Entscheidungs-
bedarfe stehen. Diese Bedarfe fallen vor allem 
während der Erstellung eines Verfahrenskonzepts 
und dessen Umsetzung an. Um hier nicht neue 
in transparente Entscheidungsfindungsprozesse 
ent stehen zu lassen, werden in der Regel wichti-
ge Zwischenschritte der Plattform- und Ver fah-
rens  entwicklung öffentlich vorgestellt und mit 
Ver tretern zivilgesellschaftlichen Institu tio nen 
dis kutiert.
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in seinem Beitrag glauben machen will, 
sondern Bestandteil jeder zielorientierten 
Kommunikation, von dem sicherlich keine 
Bedrohung für die Demokratie ausgeht. 
Zumal selbst moderierte Bürgerbeteiligun-
gen keine verbindlichen Entscheidungen 
produzieren, sondern – wenn es gut läuft 
– einen differenzierten Input für einen Pla-
nungs- und Entscheidungsvorbereitungs-
prozess.31 Die Verbindlichkeit liegt also an 
einer anderen Stelle, nämlich in der glaub-
würdigen Zusage der Initiatoren der Bür-
gerbeteiligung, dass der Beteiligungsout-
put wichtiger Bestandteil des fachlich-
politischen Abwägungsprozesses wird. 
Und weil das so ist, brauchen epartizipa-
tive Verfahren als Konsultationsverfahren 
auch nicht – wie von dem Autor gefordert 
– zu einem „[...] von der überwiegenden 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern akzeptierten Ergebnis zu kommen 
[...]“32, sondern sollten stattdessen zu ei-
nem möglichst vielfältigen und ausdiffe-
renzierten Meinungsbild beitragen.

Funktionen, Erfolgskriterien und 
politischer Sinnerfüllungskontext 
epartizipativer Verfahren

Es sollte bis hierhin deutlich geworden 
sein, dass die Forderungen nach Reprä-
sentation oder Beteiligungsquoten oder 
der Verweis auf „eskalierende Diskussi-
onskulturen“ zu kurz greifen, um eine 
befriedigende Antwort auf die Fragen 
nach den Funktionen elektrifizierter oder 
rein elektronischer Partizipationsverfah-
ren und ihrer Lokalisierbarkeit im po-
litischen Feld zu bekommen. Vielmehr 
müsste genauer untersucht werden, wel-

Abteilung 1 Abteilung 2
Wahlen Begehren/Entscheide (E-)Partizipation Meinungsforschung

M
er

km
al

e  Urnengang oder Briefwahl
 Auswahl zwischen 

Personen/Parteien
 Ja/Nein-Entscheidungen
 Bindend

 Urnengang/Briefwahl
 Unterschriften- und Ab-

stimmungsquoren
 Auswahl zwischen minde-

stens zwei Lösungsalterna-
tiven zu Fachfragen

 Ja/Nein-Entscheidung
 Bindend

 Dialog/Erörterung
 Öffentlich/

transparent
 Frei zugänglich/selbst-

rekrutierend
 Selbstselektiv
 Offener Dialog
 Offene Software (Open-

Source)
 Offener Dialoggegenstand
 Ergebnisse öffentlich ein-

sehbar
 Nicht bindend, aber ver-

bindlich

 Zufallsstichprobe
 Nicht öffentlich/ nicht 

transparent 
 Nicht frei zugänglich
 Repräsentativ
 Auswahl zwischen 

Antwortoptionen
 Nicht interaktiv und nicht 

responsiv
 Überwiegend quantitative 

Daten
 Zwischenergebnisse nicht 

öffentlich
 Endergebnisse i.d.R. nicht 

öffentlich
 Nicht bindend/unverbind-

lich

Er
fo

lg
sk

rit
er

ie
n  Wahlbeteiligung  Beteiligungsquoten  Qualität d. Argumente

 Inklusivität, 
Heterogenität

 Verfahrenstransparenz
 Rechenschaftslegung

 Repräsentativität 
 Genaue Prognose

Tabelle 2: Merkmale und Erfolgskriterien von Meinungsforschung, Bürgerbeteiligung und Wahlverfahren33

che methodischen und organisatorischen 
Besonderheiten epartizipative Verfahren 
vor dem Hintergrund etablierter Betei-
ligungsformate (Wahlen) aufweisen, ob 
sich so etwas wie Voraussetzungen für 
eine gelingende Beteiligung und Kriterien 
für den Erfolg eines  Verfahrens definieren 
bzw. einfordern lassen und nicht zuletzt: 
in welchem größeren politischen Kontext, 
angesichts welcher aktuellen Probleme 
und Fragen Verfahren der Bürgerkon-
sultation überhaupt sinnvoll erscheinen. 
Letzteres hat auch zu tun mit der Frage, 
wie nichtrepräsentative Verfahren, wie die 
hier diskutieren Online-Bürgerbeteiligun-
gen zu den repräsentativen Strukturen der 
Politik, also beispielsweise dem Rat einer 
Kommune, stehen (sollten). Wie sähe denn 
ein funktionierender Mix partizipativer 
Beratungs- und Entscheidungshilfen und 

31 Allerdings dürfen die Ergebnisse der Verfahren 
auch nicht zu sehr differieren. Jedes Verfahren 
hat für Teilnahmebedingungen zu sorgen, die 
eine Bündelung der Perspektiven und Meinungen 
sowie ein überschaubares Meinungsbild zu ei-
nem Thema ermöglichen. Schließlich bilden epar-
tizipative Verfahren keine simplen Container für 
die Erfahrungen, Erwartungen und Meinungen 
der Beteiligten, sondern sollen diese übersetzen 

in ein jederzeit für die Teilnehmenden beobacht-
bares Geschehen und am Ende des Verfahrens in 
eine für die adressierte Politik anschlussfähige 
Entscheidungsgrundlage. Fraglich bleibt jedoch, 
wie solche Übersetzungsregeln aussehen sollen 
bzw. welches Verhältnis von Meinungsdiversität 
und -integration anzustreben wäre und 
wie die auf den Plattformen geäußerten 
Bürgerinteressen und -meinungen zu den elekto-

ral legitimierten repräsentativen Strukturen des 
politischen Systems stehen.

32  Weiß (2013): 338.

33 Stark erweiterte Tabelle auf Basis von Trénel und 
Fit schen (2014): 338; zu den Begriffen „Ab tei-
lung 1“ und „Abteilung 2“ vgl. Priddat (2005) und 
Ab schnitt „Zweite Frage: ‚Verbessert E-Par tizi pa-
tion die Qualität der Demokratie?‘“.



repräsentativer Entscheidungsstrukturen 
(im Rahmen der Kommunen) aus? Eine 
allein verfahrensimmanent ansetzende 
Analyse reicht u.E. bei weitem nicht, um 
das politische Potenzial, aber auch Fehl-
entwicklungen und Verbesserungsmög-
lichkeiten solcher Verfahren zu erfassen. 
Dazu bedarf es immer auch einer Betrach-
tung ihrer Einbettung in die vorhandenen 
Strukturen des politischen Feld. 

Eine solche Beschreibung können wir 
hier nicht leisten.34 Wir können aber ab-
schließend einen kleinen Schritt in diese 
Richtung gehen, indem wir einige typische 

Merkmale und Erfolgskriterien elektro-
nischer Partizipationsverfahren mit her-
kömmlichen Verfahren des Wählens und 
– ergänzend – der Meinungsforschung 
vergleichen (siehe Tab. 2).  

Bereits eine solche – stark abstrahieren-
de – Gegenüberstellung führt zu ganz an-
deren kritischen Ansatzpunkten. Es stellen 
sich jetzt Fragen wie: „Ist der Planungs- 
und Entscheidungsprozess offen genug – 
sind ausreichend Spielräume vorhanden, 
den Entscheidungsfindungsprozess zu be-
einflussen?“, „Ist der Konsultationsgegen-
stand offen genug – existieren alternative 
Planungsentwürfe?“, „Sind verständli-
che, aber dennoch umfassend Informati-
onen zum Konsultationsgegenstand und 
-prozess verfügbar?“, „Ist die Beteiligung 
ausreichend bekannt gemacht worden?“, 
„Wurden zielgruppenadäquate, inklusi-
ve Beteiligungskanäle gewählt?“, „Sind 
eingehende Anregungen, Hinweise oder 
Vorschläge öffentlich sichtbar?“, „Ist der 
Auswertungsprozess transparent und 
nachvollziehbar?“, „Welche Qualität hat 

die politische Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen der Bürgerbeteiligung?“. Und 
quer dazu: „Inwieweit hat die Nutzung 
elektronischer Beteiligungskanäle positive 
oder negative Auswirkungen auf Offen-
heit, Diskussionsqualität, Teilnehmerviel-
falt, oder Transparenz?“.35  

Da mit elektronischen Partizipations-
verfahren in der Praxis sehr unterschied-
liche Zielsetzungen verfolgt und kontex-
tuelle Faktoren (z.B. Besonderheiten des 
zu adressierenden Systems) berücksichtigt 
werden sollen, sind bei diesen und weite-
ren Fragestellungen bzw. bei den jeweils 

zu operationalisierenden Erfolgsfaktoren 
und -kriterien zusätzlich auch die jewei-
ligen Verfahrenszielsetzungen zu berück-
sichtigen. Für die Beteiligungspraxis las-
sen sich auf der Basis unserer Überlegun-
gen dennoch erste Antworten in Form von 
Leitlinien herausstellen, die für alle eparti-
zipative Verfahren gelten sollten:36

  Es gibt etwas zu entscheiden oder zu 
beeinflussen. (Entscheidungsspielraum) 

  Bei Projektbeginn steht fest, wie und 
von wem das Ergebnis der Beteiligung 
weiter genutzt wird. (Adressat)

  Die Beteiligungsergebnisse werden in 
die (verwaltungs-)politischen Prozes-
se und Entscheidungen eingebunden. 
(Prozessrelevanz)

  Die Möglichkeiten und Grenzen der 
Beteiligung sind verständlich darge-
stellt. (Leistungsversprechen)

  Die verbindlichen Regeln und Abläufe 
des Beteiligungsverfahrens werden klar 
kommuniziert. (Beteiligungsrahmen)

  Die Motivation eine Beteiligung durch-
zuführen, ist an inhaltlicher Erkenntnis 

»Epartizipative Bürgerbeteiligungen 
können als Versuche verstanden werden, 
eine Beratung der Politik ‚von unten‘ 
zu  organisieren,  deren  Spielregeln und 
Ergebnisse jedoch für die Öffentlichkeit 
einsehbar sind.«

und dem Sachthema orientiert. (Sach-
orientierung)

  Das Beteiligungsangebot wird aktiv 
und medienübergreifend beworben, 
damit die Zielgruppen eine realistische 
Chance haben, davon zu erfahren. Die 
Bewerbungsmaßnahmen sind zu doku-
mentieren. (Öffentlichkeitsarbeit)

  Der Zugang zum Beteiligungsange-
bot hat möglichst geringe technische, 
sprachliche und strukturelle Hürden. 
(Barrierefreiheit)

  Das Beteiligungsangebot ermöglicht 
Meinungsäußerungen ohne Angabe 
personenbezogener Daten. (Anonymi-
tät) 

  Ein faires Beteiligungsverfahren hat 
eine neutrale Moderation mit definier-
ten, nachvollziehbaren Kompetenzen. 
(Moderation) 

  Die organisierenden Akteure (Verwal-
tung, Politik, Moderation) verstehen 
sich als aktiver Bestandteil des Beteili-
gungsprozesses und gehen auf Fragen 
und Anregungen ein. (Responsivität)

  Ergebnisse sind in einer neutralen, 
nachvollziehbaren und ergebnisoffenen 
Form aufbereitet und werden zeitnah 
veröffentlicht. (Rückmeldung)

Auch Jens Weiß leitet in seinem Beitrag 
„Wer rettet die Demokratie vor der E-Par-
tizipation?“ aus seinen demokratie-theo-
retischen Überlegungen Mindestkriterien 
für E-Partizipation her. Er schlägt erwar-
tungsgemäß eine andere argumentative 
Richtung ein, weil er Bürgerbeteiligungen 
aufgrund des zugrunde gelegten „one wo/
man, one vote“ Konzeptes paradoxer-
weise mehr Einfluss zutraut als sie im 
repräsentativen, parlamentarischen Sys-
tem haben sollten: unmittelbaren Zugriff 
auf Entscheidungen. Aber es gibt auch 
Überschneidungen: So fordert er über-
einstimmend mit unseren Leitlinien eine 
„neutrale Moderation“. Leider hat dieses 
Kriterium — wie weiter oben bereits skiz-
ziert — originär nichts mit dem Rückgriff 
auf neue Medien zu tun. Auch nicht seine 
Kritik, dass A genturen mit neuen Formen 

34  Beispielhaft für eine solche Betrachtungsweise 
sind die Analysen von Michelsen und Walter 
(2013). 

35 Fragen, die sich an dem Konzept „Open Par ti ci pa-
ti on“ anlehnen, vgl. Ruesch, Basedow und Kor te 
(2012).

36 Vgl. auch www.zebralog.de/unsere_leitlinien.
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elektronischer Beteiligung(skanäle) Geld 
verdienen. Denn auch die „Beteiligungs-
industrie“ ist nicht das Kind der E-Parti-
zipation: Es gibt seit jeher Agenturen, die 
die öffentliche Hand — und nicht nur aus 
Gründen der dadurch gewährleistenden 
externen Neutralität, sondern auch aus 
Gründen fehle nder Ressourcen und feh-
lenden Know-hows aufseiten der Fachver-
waltungen — bei der Konzeptionierung 
und Realisierung von Partizipationsver-
fahren unterstützt haben. So gesehen hät-
te sein Beitrag eigentlich lauten müssen: 
„Wer rettet die Demokratie vor der Parti-
zipation?“.
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Die Auswirkungen der IuK-Tech-
nologien auf das Staats- und 
Verwaltungsrecht müssen drin-
gend analysiert werden. Der 
Sammelband dokumentiert die 
Ergebnisse des Gesprächskrei-
ses „E-Volution des Rechts- und 
Verwaltungssystems“ zur Fort-
entwicklung des Daten- und 
Privatsphärenschutzes sowie 
des Verhältnisses von Öff ent-
lichkeit und Privatheit in einer 
digitalisieren Welt.
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